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GZ: 4542/OPVI/04
UVP-Standpunkt
gemäß § 11 des Gesetzes Nr. 244/1992 Slg. über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) im Wortlaut des Gesetzes Nr. 132/2000 Slg.
1. Basisdaten:



Bezeichnung:

Schnellstraße Hatě – Znojmo - Jihlava 

Zweck:
Sicherstellung eines bedeutenden internationalen Straßenzugs als Verbindung Prag – Wien durch eine Straße mit entsprechenden Parametern und der gleichzeitigen Nutzung dieser Straße zur Verbindung regionaler Ansiedlungen. 

Art des Vorhabens:
 Neubau einer Schnellstraße mit vier Fahrstreifen 

Kategorie 22,5/100.

Lage:




Region: 
Vysočina, Südmähren.
Gemeinde:    Jihlava, Vílanec, Stonařov, 
Dlouhá Brtnice, Hladov, Markvartice, Svojkovice, Želetava, Jablunkov bei Moravské Budějovice, Litohoř, Puklice, Brtnice, Zašovice, Okříšky, Krahulov, Stařeč, Třebíč, Výčapy, Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice, Grešlové Mýto Pavlice, Vranovská Ves, Olbramkostel Znojmo, Rančířov, Suchá, Sedlatice, Rozseč, Martínkov, Kněžice, Heraltice, Hvězdoňovice, Bohušice, Lukov, Zvěrkovice, Blížkovice, Blanné, Žerůtky, Citonice, Kuchřovice, Dobšice, Chvalovice, Suchohrdly, Dyjákovičky. 

Katastergebiete:      Jihlava, Vílanec, Stonařov, 
Dlouhá Brtnice, Hladov, Markvartice, Svojkovice, Želetava, Jablunkov bei Moravské Budějovice, Litohoř, Puklice, Brtnice, Zašovice, Okříšky, Krahulov, Stařeč, Třebíč, Výčapy, Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice, Grešlové Mýto Pavlice, Vranovská Ves, Olbramkostel Znojmo, Rančířov, Suchá, Sedlatice, Rozseč, Martínkov, Kněžice, Heraltice, Hvězdoňovice, Bohušice, Lukov, Zvěrkovice, Blížkovice, Blanné, Žerůtky, Citonice, Kuchřovice, Dobšice, Chvalovice, Suchohrdly, Dyjákovičky. 

Beginn:
nicht festgelegt
Bauende:



nicht festgelegt
Antragsteller: 
Vereinigung für die Errichtung der Schnellstraße Hatě – Znojmo - Jihlava





Manželů Curieových 1093
    
 



674 01 Třebíč
    
 



vertreten:
Stadt Třebíč

Karlovo nám. 55

674 01 Třebíč

Projektant: 
HBH Projekt GmBH




Kabátníkova 5

602 00 Brno
Gesamtkosten:
15,22 Mrd. CZK (Basisvariante)


17,71 Mrd. CZK (Variante Třebíč)

2. Beschreibung des UVP-Verlaufs:

Autor der Dokumentation: 
Dr. Ivo Staněk, DHV CR GmbH

Befähigung GZ 8200/1309/OPV/93

Termin für die Ausarbeitung
der Dokumentation:
Juli 2001
Autor des Gutachtens: 
Ing. Petr Mynář, INVESTprojekt NNC, GmBH
 
Befähigung GZ 1278/167/OPVŽP/97
Termin für die Ausarbeitung
des Gutachtens:
März 2004


Schlussfolgerungen des Gutachtens: 


Die UVP-Dokumentation ist vollständig und enthält alle gesetzlich vorgeschriebenen Teile und Daten, die für die UVP eines Vorhabens notwendig sind. Die Dokumentation wurde eher auf einer konzeptionellen Ebene ausgearbeitet, aber so wurde sie vom Autor auch bezeichnet. Gewisse Einwände kann man gegen die stellenweise sehr allgemein formulierten Angaben haben. Insgesamt wurde die Dokumentation allerdings auf einem sehr hohen Niveau ausgearbeitet. Die angewendeten Bewertungsmethoden führen zu akzeptablen Schlussfolgerungen und es gibt keine grundlegenden Einwände. Es wurden keine wesentlichen Fehler und Widersprüche in den Analysen der Auswirkungen auf die einzelnen Elemente der Umwelt festgestellt, der Gutachter sieht allerdings einen Widerspruch in der Interpretation der Schlussfolgerungen aus diesen Analysen, und das vor allem bei der Überbewertung der positiven Auswirkungen auf die sozioökonomische Lage der Bevölkerung und der Unterschätzung der negativen Auswirkungen auf Natur und Landschaft. Dem Gutachter zufolge ist der entscheidende Faktor die Bewertung des Verhältnisses der technischen Lösung der Straße zum Umweltschutz (dieses Verhältnis muss man unter zwei Aspekten betrachten, die in einigen Punkten einen Gegensatz darstellen  – Auswirkungen auf die Bevölkerung und Auswirkungen auf Natur und Landschaft). 
Öffentliche Anhörung: 


Die öffentliche Anhörung des Gutachtens zum Vorhaben Schnellstraße Hatě – Znojmo - Jihlava gemäß der Bestimmung von § 10 des Gesetzes Nr. 244/1992 Slg. im Wortlaut des Gesetzes Nr. 132/2000 Slg., fand am 19. 5. 2004 von 15 00h bis 16 20h im Gebäude des Amts für die Vertretung des Staates in Eigentumsangelegenheiten in Třebíč statt. Die öffentliche Anhörung wurde von Ing. Kateřina Ambrožová, der Leiterin der Abteilung für Projekt -UVP des Umweltministeriums in Prag geleitet. An der Anhörung beteiligten sich Vertreter des Antragstellers, der Autor der Dokumentation, der Autor des Gutachtens, Vertreter der zuständigen Behörden der staatlichen Verwaltung, der zuständigen Regionen und der zuständigen Gemeinden. Die Öffentlichkeit zeigte kein Interesse an der öffentlichen Verhandlung. Insgesamt beteiligten sich ca. 20 Personen an der Verhandlung. Die Auswirkungen des Vorhabens wurden unter allen wesentlichen Aspekten betrachtet. 

3. Schlussfolgerungen
Standpunkt: 


Auf der Basis der UVP-Dokumentation, des Gutachtens und aller eingegangenen Stellungnahmen, des Protokolls der öffentlichen Anhörung und aller festgestellten positiven und negativen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt, erteilt das Umweltministerium als zuständige Behörde gemäß § 20 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 244/1992 Slg. im Wortlaut des Gesetzes Nr. 132/2000 Slg. in Einklang mit § 11 Abs. 1 des zitierten Gesetzes, unter dem Aspekt der Umweltverträglichkeitsprüfung des Vorhabens einen 
NEGATIVEN STANDPUNKT
zum Vorhaben der Tätigkeit

„Schnellstraße Hatě – Znojmo – Jihlava“

in beiden Varianten, die in der UVP-Dokumentation vorgelegt wurden. 

Begründung: 


Der geprüfte Bau einer Schnellstraße ist ein Zweckbau, der als Ziel die Verbesserung der Verkehrsanbindung der angrenzenden Gebiete hat, d.h. die sozioökonomischen Bedingungen verbessern soll. Diese positive Folge würde allerdings um den Preis von Kompromissen beim Umweltschutz erzielt werden. Daher ist es notwendig, den positiven Beitrag zur Verkehrssituation gegenüber den Abstrichen beim Umweltschutz abzuwägen. 


Das Maß für die Bewertung der direkten Auswirkungen auf die Bevölkerung ist die Einhaltung der Grenzwerte, die in den relevanten Gesetzen, bzw. Hygienevorschriften festgeschrieben sind. Diese Bedingungen sind im geprüften Fall erfüllt (bzw. erfüllbar) und bei keiner der beschriebenen Varianten kommt es (bei Realisierung adäquater technischer Maßnahmen) zu grenzwertüberschreitenden negativen Auswirkungen für die Bevölkerung. Die Verbesserung der Verkehrsanbindung wird ohne Zweifel zur Verbesserung der sozioökonomischen Lage der Region und dadurch zu positiven Auswirkungen auf die Bevölkerung führen. Ebenso hätte die Verlagerung des Verkehrs von den bisherigen Durchfahrten durch Gemeinden und Städte über ungeeignete Straßen unbestritten positive Auswirkungen auf die Bevölkerung. 

Die Auswirkungen auf Landschaft und Natur stehen allerdings im Gegensatz zu den positiven Auswirkungen auf die Bevölkerung. Diese Verbesserung der verkehrstechnischen Anbindung wird (bzw. würde) mit Eingriffen in die Umwelt bezahlt  werden. Diese Eingriffe sind einerseits Konflikte mit dem allgemeinen Schutz von Natur und Landschaft (die Basisvariante betrifft ca. 19 und die Variante Třebíč betrifft ca. 25 bedeutende Landschaftselemente bzw. Elemente der Gebietssysteme ökologischer Stabilität), andererseits  gibt es auch Konflikte mit dem speziellen Natur- und Landschaftsschutz (bei der Basisvariante handelt es sich um Konflikte mit ca. 4 und bei der Variante Třebíč ca. 3 besonders geschützte Gebieten, bzw. registrierte bedeutende Landschaftselemente). Wahrscheinlich könnten diese Konflikte bis zu einem gewissen Grad mit geeigneten technischen Lösungen für die Straße, z. B. der Schaffung von Durchgängen und Migrationpfaden für Tiere, geeignete Vegetation usw. beseitigt werden. In jedem Fall bedeutet die vorliegende Lösung einer vierspurigen Schnellstraße eine starke Beeinträchtigung  einer wertvollen Landschaft mit zahlreichen ökologisch bedeutenden Segmenten.

Aus allen bisher durchgeführten Untersuchungen zeigte sich, dass im Abschnitt Znojmo – Jihlava der Bedarf nach einer vierspurigen Schnellstraße nicht durch den Verkehr begründet ist, nicht einmal durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen. Ebenso bestätigte die österreichische Seite wiederholt ihre Absicht, eine schrittweise Modernisierung der zweispurigen Straße durchzuführen. Das Vorhaben eine vierspurige Straße zu errichten ist daher verkehrstechnisch in keiner der vorgelegten Varianten ausreichend begründet, um einen Grund für einen erheblichen Kompromiss beim Natur – und Landschaftsschutz darzustellen.

Aus den genannten Gründen wird für beide vorgelegten Varianten dieses Vorhabens ein negativer Standpunkt erlassen. Mit dieser Schlussfolgerung stellen wir allerdings nicht den Bedarf einer geeigneten Anbindung der Region Třebíč an ein höherrangiges Straßennetz zum Verwaltungszentrum der Region, Jihlava, in Frage. Für diese Verbindung muss allerdings nach einer sensibleren Lösung gesucht werden.


Dieser Standpunkt ersetzt nicht die Stellungnahmen/Standpunkte der zuständigen Organe der staatlichen Verwaltung oder Bewilligungen gemäß Sondervorschriften. 

Ing. Jaroslava HONOVÁ  


Leiterin der Abteilung

 UVP und IPPC

